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1. Unterschiede bei Haftung und Mindestkapital 

bei der Wahl der Unternehmensform (Herr Pfeifer)

2. Unterschiede bei der Besteuerung auf Gesellschafter-

und Gesellschaftsebene bei der Wahl der 

Unternehmensform (Herr Bogenschütz)

3. Unterschiede bei den Buchführungspflichten und beim 

Jahresabschluss bei der Wahl der Unternehmensform 

(Herr Prof. Hell)
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1. Unterschiede bei Haftung und Mindestkapital bei der 

Wahl der Unternehmensform 

Hartmut Pfeifer
Notar

Mitglied des Vorstands der Saarländischen Notarkammer
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• Einzelunternehmen

• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, BGB-Gesellschaft)

• Offene Handelsgesellschaft (OHG)

• Partnerschaft

• Kommanditgesellschaft (KG)

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung

• Unternehmergesellschaft – UG (haftungsbeschränkt)

• Aktiengesellschaft

Überblick über die Rechtsformen
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• kein Mindestkapital

• unbeschränkte Haftung des Unternehmers, auch mit Privatvermögen

• wenn das Unternehmen einen Kaufmännischen Geschäftsbetrieb erfordert: Eintragung im 

Handelsregister (dann: e.K., e.Kfm., e.Kfr.)

Einzelunternehmen
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• mindestens 2 Gesellschafter

• kein Mindestkapital

• unbeschränkte Haftung aller Gesellschafter, auch mit Privatvermögen

• mündlicher Gesellschaftsvertrag genügt, schriftlicher Vertrag empfehlenswert

• wird nicht im Handelsregister eingetragen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, BGB-Gesellschaft)
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• mindestens 2 Gesellschafter

• kein Mindestkapital

• unbeschränkte Haftung aller Gesellschafter, auch mit Privatvermögen

• mündlicher Gesellschaftsvertrag genügt, schriftlicher Vertrag empfehlenswert

• wird im Handelsregister eingetragen

Offene Handelsgesellschaft (OHG)



8

• mindestens 2 Gesellschafter

• nur für Freiberufler (z.B.: Architekten, Hebammen, Rechtsanwälte)

• kein Mindestkapital

• unbeschränkte Haftung aller Gesellschafter, auch mit Privatvermögen

• mündlicher Gesellschaftsvertrag genügt, schriftlicher Vertrag empfehlenswert

• wird im Partnerschaftsregister eingetragen

Partnerschaft
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• mindestens 2 Gesellschafter

• kein Mindestkapital

• unbeschränkte Haftung mindestens eines Gesellschafters (Komplementär), auch mit 

Privatvermögen

• Einziger Komplementär kann auch eine GmbH sein (GmbH & Co. KG), dann haftet keine  

natürliche Person mit dem gesamten Vermögen

• die Haftung der übrigen Gesellschafter (Kommanditisten) beschränkt sich auf das im 

Handelsregister eingetragene Haftkapital

• mündlicher Gesellschaftsvertrag genügt, schriftlicher Vertrag empfehlenswert

• wird im Handelsregister eingetragen

Kommanditgesellschaft
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• 1 Gesellschafter genügt

• Mindestkapital: 25.000,-- €, mindestens 12.500,-- € müssen bei Gründung eingezahlt 

werden

• mit dem Stammkapital darf die Gesellschaft arbeiten (z.B.: Waren oder Maschinen kaufen)

• Stammkapital kann auch durch Einbringung von Gegenständen (z.B.: Waren, Maschinen) 

erbracht werden

• Gesellschafter haften nur in Höhe des noch nicht eingezahlten Stammkapitals persönlich 

• Notariell beurkundete Gründung mit  Gesellschaftsvertrag 

• wird im Handelsregister eingetragen

• häufigste Gesellschaftsform in Deutschland

GmbH
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• Unterform der GmbH

• Mindestkapital: 1,-- €, sinnvollerweise ca. 1.000,-- €

• keine Sacheinlagen möglich

• Rücklagen müssen gebildet werden, bis 25.000,-- € erreicht sind

• Problem: oft geringe Bonität bei Kunden, Lieferanten und Geldgebern

• ansonsten wie GmbH

Unternehmergesellschaft –UG- (haftungsbeschränkt)
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• Mindestkapital: 50.000,-- €, mindestens 12.500,-- € müssen bei Gründung eingezahlt 

werden

• mit dem Grundkapital darf die Gesellschaft arbeiten (z.B.: Waren oder Maschinen kaufen)

• Grundkapital kann auch durch Einbringung von Gegenständen (z.B.: Waren, Maschinen) 

erbracht werden

• Gesellschafter haften nur in Höhe des noch nicht eingezahlten Grundkapitals persönlich 

• Notariell beurkundete Gründung mit  Gesellschaftsvertrag 

• wird im Handelsregister eingetragen

• Aufsichtsrat erforderlich

• Verwaltungsaufwand höher als bei GmbH

Aktiengesellschaft (AG)
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2. Unterschiede bei der Besteuerung auf Gesellschafter-

und Gesellschaftsebene bei der Wahl der 

Unternehmensform 

Carsten Bogenschütz
Steuerberater/Rechtsanwalt/Fachanwalt für Steuerrecht, Saarlouis

Mitglied des Vorstands der Steuerberaterkammer Saarland
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- Verschiedene Fragebögen zur steuerlichen Erfassung

- Verschiedene Steuerarten/-erhebungsformen

(Hinweis auf Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer)

Unternehmensgründung: Wird immer zwischen Gesellschaft und 

Gesellschafter unterschieden?
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+ PartG, PartGmbB

Keine Gewerbesteuer

für Freiberufler

und LuF (grds.)

Verschiedene Fragebögen zur steuerlichen Erfassung –

unterschiedliche Ertragsteuern (ESt/KSt, GewSt)
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Gewerbesteuer (Steuersubjekt: Gewerbetreibender, Personengesellschaft, 

Kapitalgesellschaft)
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ACHTUNG:

Personengesellschaft ist nicht Steuersubjekt der ESt!

→ Einheitliche und gesonderte Feststellungserklärung:

→ Zurechnung von Gewinn-/Verlustanteil an die Ges‘ter

progressiver Steuertarif:

mit steigendem zu 

versteuernden 

Einkommen erhöht sich 

der anzuwendende 

Steuersatz

Einkommensteuer (Steuersubjekt: Gewerbetreibender, versch. 

Gesellschafter von Personengesellschaften)
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- bei Thesaurierung!

- bei Gewinnausschüttung: KapESt (25%) bzw. 

Teileinkünfteverfahren
Das so genannte Teileinkünfteverfahren wurde als Alternative zur Besteuerung von Kapitalerträgen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1

(Dividenden) und Nr. 2 EStG (Liquidationserlöse) aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft mittels Abgeltungssteuer

geschaffen. Es wird zum einen angewendet, wenn die Beteiligung im Betriebsvermögen einer natürlichen Person oder einer

Personengesellschaft gehalten wird. Zum anderen kann es aber unter gewissen Voraussetzungen (die Beteiligung ist

entweder größer als 25 %, oder die Beteiligung ist größer als 1 % und der Steuerpflichtige ist gleichzeitig für die

Kapitalgesellschaft tätig) auf Antrag des Steuerpflichtigen, statt der Abgeltungssteuer angewendet werden. Dies ist aber nur

möglich, wenn die Beteiligung im privaten Vermögen gehalten wird.

Beim Teileinkünfteverfahren werden 60 % der Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz (zuzüglich

des Solidaritätszuschlages) versteuert. Die restlichen 40 % der Kapitalerträge bleiben steuerfrei. Die Beantragung eines

solchen Verfahrens kann daher von Vorteil sein, da bei dem Teileinkünfteverfahren im Gegensatz zur Besteuerung mittels

Abgeltungssteuer angefallene Werbungskosten, bis zu einem Anteil von 60 % noch zusätzlich abgezogen werden

können.

- Gehalt von (Gesellschafter-)geschäftsführer: ESt

Körperschaftsteuer (Steuersubjekt: Kapitalgesellschaft)
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Erhebungsform: Lohnsteuer
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Erhebungsform: Vorauszahlungen (KSt, GewSt)
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Erhebungsform: Vorauszahlungen (ESt, GewSt)
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Umsatzsteuerliche Organschaft

Bsp.:

Besitzunternehmer ist zu 100% an operativer GmbH beteiligt.

(Organträger)                                    (Organgesellschaft)  

Umsatzsteuer (Steuersubjekt: Unternehmer; Sonderfall: 

Umsatzsteuerliche Organschaft)
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Umsatzsteuer
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Umsatzsteuer
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Umsatzsteuer
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Weitere Informationen können auf den Internetseiten des BZSt www.bzst.de abgerufen werden. 

Umsatzsteuer

http://www.bzst.de/
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3. Unterschiede bei den Buchführungspflichten und beim 

Jahresabschluss bei der Wahl der Unternehmensform 

Prof. Christoph Hell
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer/

Landespräsident der Wirtschaftsprüferkammer Saarland
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Ausschüttungs-

sperre

Ausschüttungs-

sicherung

Ertrag-

steuern

Selbst-

information

Informationen 

gegenüber 

externen 

Adressaten

Substanz-

steuern

Dokumentation

Ausschüttungs-

bemessung

Steuer-

bemessung

Information

Handelsbilanz Steuerbilanz

Aufgaben der Rechnungslegung

Aufgaben der 

Rechnungslegung

Zahlungsbemessung
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Gewinnermittlung

Einnahmenüberschussrechnung Doppelte Buchführung

Steuerlich zulässig, wenn:

o Gewerblicher Jahresgewinn ≤   60.000 EUR

o Jahresumsätze ≤ 600.000 EUR

Ausnahme: Kapitalgesellschaften und in Handels-

register eingetragene Personengesellschaften sind

bilanzierungspflichtig

Gesonderte Verzeichnisse für Privateinlagen/-ent-

nahmen und abnutzbare/nicht abnutzbare Anlagegüter

Verpflichtung zur doppelten Buchführung, wenn:

o das Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist

o Gewerblicher Jahresgewinn    >    60.000 EUR

o Gewerbliche Jahresumsätze   >   600.000 EUR 

Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 

(Bilanz)

Bilanz bildet zusammen mit der Gewinn- und Verlust-

rechnung (GuV) den Jahresabschluss des Unter-

nehmens

Gewinnermittlung

∑ einkommensteuerpflichtige Betriebsausgaben

- ∑ abziehbare Betriebsausgaben

= Jahresgewinn/ -verlust
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Buchführungspflicht

Nach dem Handelsrecht ist jeder

Kaufmann verpflichtet Bücher zu

führen

Kaufleute

§ 238 HGB

nach Handelsrecht

§ 140 AO

Wer nach anderen Gesetzen

als den Steuergesetzen (z.B.

HGB) Bücher zu führen hat,

hat die Verpflichtung auch für

die Besteuerung zu erfüllen

nach Steuerrecht

§ 141 AO

Gewerbetreibende sowie Land- und

Forstwirte sind auch dann buchführungs-

pflichtig, wenn eine der folgenden

Grenzen überschritten ist

1. Umsätze > 500.000 EUR

2. Wirtschaftswert >   25.000 EUR

3. Gewinn aus 

Gewerbebetrieb >   50.000 EUR

4. Gewinn aus Land-

und Forstwirtschaft >   50.000 EUR

Buchführungspflicht
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Befreiung von der 

Buchführungspflicht

§ 238 HGB

Einzelkaufleute, die an zwei aufeinander folgenden Jahren

1. Umsätze ≤ 500.000 EUR und

2. Gewinn ≤ 50.000 EUR

Aufweisen, MÜSSEN die §§ 238 – 241 HGB nicht mehr anwenden

(keine doppelte Buchführung Einnahme/Überschussrechnung § 4 Abs. 3 EStG)

Befreiung von der Buchführungspflicht
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Gewinn- und 

Verlustrechnung

Erträge

- Aufwendungen

= Gewinn/Verlust

Bilanz

Vermögen               
(inkl. Liquide Mittel)

- Schulden

= Eigenkapital   
(inkl. Gewinn/Verlust)

Kapitalfluss-

rechnungen

Einzahlungen

- Auszahlungen

=  Veränderung 

Liquide Mittel

Ertragslage Vermögenslage Finanzlage

Jahresabschluss

Aus was besteht der Jahresabschluss? (I) 
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Aus was besteht der Jahresabschluss? (II)

Größenkriterien Bilanz GuV Anhang Lage- Veröffent-

bericht lichung

Große Kapitalgesellschaften x x x x Offenlegung

Mittelgroße Kapitalgesellschaften x x x x Offenlegung

Kleine Kapitalgesellschaften verkürzt x x Hinterlegung

Kleinstkapitalgesellschaften verkürzt verkürzt
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1) Keine Kleinstkapitalgesellschaften i.S.d. § 267a Abs. 3 HGB sind:
o Investmentgesellschaften i.S.d. Kapitalanlagegesetzbuchs

o Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 

o Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen zu erwerben, zu verwalten, zu verwerten, ohne operativ in 

die Verwaltung dieser Unternehmen einzugreifen

2) Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264d HGB gelten stets als große Kapitalgesellschaften. Es müssen mindestens zwei der  

drei Größenkriterien erfüllt sein. 

o Mindestens zwei der drei Kriterien dürfen nicht überschritten werden. Erst wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 

Kriterien für eine andere Größenklasse erreicht werden, findet ein Klassenwechsel statt.

Übersicht über die Größenklassen

Größenkriterien Rechtliche Grundlage Bilanzsumme Umsatzerlöse Arbeitnehmerzahl

in EUR in EUR Ø Zahl

Kleinstkapitalgesellschaften1)
§ 267a HGB ≤       350.000 ≤       700.000 ≤      10

Kleine Kapitalgesellschaften § 267 Abs. 1 HGB ≤    6.000.000 ≤  12.000.000 ≤      50

Mittelgroße Kapitalgesellschaften § 267 Abs. 2 HGB ≤  20.000.000 ≤  40.000.000 ≤    250

Große Kapitalgesellschaften2)
§ 267 Abs. 3 HGB > 20.000.000* > 40.000.000* >   250*

Publizitätspflichtige 

Unternehmung nach PublG § 1,11 PublG >  65.000.000 > 130.000.000 > 5.000

Größenkriterein



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


